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Anmeldung Hund  

☐ Zuzug mit Hund 

☐ Neuanmeldung Hund 

Sie sind verpflichtet, Änderungen rund um den Hund innerhalb von zehn Tagen zu melden.  

Angaben von Hundehaltenden 
 
Name:   Vorname:   
 
Geburtsdatum:   Telefonnummer:   
 
E-Mail:    

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten im Amicus erfasst werden. 

Angaben Hund 
 
Übernahme- resp. Zuzugsdatum Kt. ZH:    
 
Mikrochip-Nr:   Name:   

☐ 1. Hofhund 

Hinweis Hundekurse § 7 HuG  
Abs. 1 Wer einen Hund hält, muss mit ihm eine anerkannte praktische Hundeausbildung besuchen.  
Abs. 2 Wer erstmals einen Hund hält, muss zudem eine anerkannte theoretische Hundeausbildung absolvieren 

Theoretische Hundeausbildung 
Wurde innerhalb des letzten Jahres bereits ein Theoriekurs absolviert?  

☐ Ja (Bitte Bestätigung beilegen) ☐ Nein (muss bis zwei Monate nach Übernahme vorliegen) 

☐ Nicht notwendig (bitte Grund ankreuzen) 

☐ In den letzten 10 Jahren wurde ein Hund für mind. 6 Monate in Folge gehalten  

☐ Hund wird von Ehe- oder Lebenspartner*in übernommen. Welcher bereits sechs Monaten 

im gemeinsamen Haushalt lebte (gilt nicht für Kinder oder Mitbewohner). 

Praktische Hundeausbildung 
Wurde der Kurs bereits absolviert? 

☐ Ja (Bitte Bestätigung beilegen) ☐ Nein (muss innerhalb von 12 Monaten ab Übernahme erfolgen) 

Notwendige Beilagen 

☐ Kopie Heimtierausweis/Impfausweis liegt bei 

Wichtige Informationen 
Die jährliche Hundeabgabe beträgt CHF 150.00 pro Hund. Bei Todesfällen zwischen 1. Januar 
und 30. Juni wird der Betrag um 50 % reduziert/zurückerstattet bei fristgerechter Meldung. Die 
Hundesteuern erhalten Sie jeweils Ende Februar / Anfang März. 

☐ von der Hundeabgabe befreit. Grund: ____________________________ 
 (Bitte Bestätigung beilegen) 
 
 

Ich bestätige, dass ich das Formular gelesen habe und alle Angaben korrekt sind: 
 

Datum:  Unterschrift:       


